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Bündnis 90/ 
DIE GRÜNEN 

 Fraktionsgeschäftsstelle: 

Bahnstraße 50 

45468 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: 0208 / 47 92 41 

Telefax: 0208 / 47 96 68 

E-Mail: gruene-fraktion@stadt-mh.de 

 

 Fraktion im Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr 

 Fraktion in der Bezirksvertretung 1 oder 3 

 

Vorschlag 
 

Nr.: A 12/0083-01 

gemäß § 9 der Geschäftsordnung öffentlich 
 

Datum: 23.01.2012  Postversand:       
 
Empfänger: 

 Frau Oberbürgermeisterin Mühlenfeld 

 Herrn Vorsitzenden Enver Sen des Integrationsrates 

 Frau Vorsitzende Inge Göricke des Gleichstellungsausschusses 

 Frau / Herrn Bezirksbürgermeister/in Name der Bezirksvertretung 1, 2 oder 3 

  nachrichtlich Frau Oberbürgermeisterin Mühlenfeld 

 
Beratungsfolge: 

Status:* Datum: Gremium: Berichterstattung: 

Ö 31.01.2012 Integrationsrat Annette Lostermann-De Nil 

Ö 14.02.2012 Gleichstellung Katja Geißenhöner 

* Beratungsstatus des jeweiligen Gremiums: Ö = öffentliche Beratung / N = nichtöffentliche Beratung 

 
Flüchtlinge in Mülheim 

 

Vorschlag: 

 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen schlägt die Erweiterung der Tagesordnung um den 

Punkt „Flüchtlinge in Mülheim“ vor. Im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes bittet sie die 

Verwaltung um Beantwortung folgender Fragen:  

 

 

1. Wie viele neue Flüchtlinge nahm Mülheim im letzten Jahr/Halbjahr auf? 

2. Woher kommen die Flüchtlinge?   

3. Wie ist die Alters- und Familienstruktur?  

4. Wie steht es mit der Wohnraumversorgung? 

5. Wie hat sich dadurch die Summe der Betreuungspauschale verändert?  
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6. Wer übernimmt die Beratung/Begleitung? Welche städtischen/nicht-städtischen Institu-

tionen sind mit der Aufgabe betraut.  

7. Welche Mittel fließen diesbezüglich an die Caritas und das Flüchtlingsreferat der evange-

lischen Kirche? 

8. Wie ist die Betreuung auf die neue Situation vorbereitet? 

 

Annette Lostermann-De Nil  

stv. Fraktionssprecherin 

 

 

 

 

Gleichstellungsrelevante Aspekte 

 

Ja  

Die Darlegung gleichstellungsrelevanter Aspekte erfolgt im Kontext der Drucksache, ggfs. 
als Anlage zur Drucksache. (Dabei müssen z.B. Planungskriterien, Verordnungen, 
Rechtsgrundlagen, Richtlinien etc., die dem Vorschlag zu Grunde liegen, genannt werden. 
Es ist hervorzuheben, zu analysieren und darzulegen, inwieweit gleichstellungsrelevante 
Aspekte berücksichtigt wurden.)  

Nein  

Die Darlegung gleichstellungsrelevanter Aspekte entfällt aus folgenden Gründen:  

….. 

….. 

….. 

 

 

 

 

 


